
der Sitzung des Wahlausschusses

zur Feststellung der Ablehnung der Übernahme des Amts und zur Entscheidung 
über das Nachrücken eines Listennachfolgers im Zuge der Gemeinderatswahl 

am Sonntag, 15.03.2020

Die Sitzung zur Feststellung der Ablehnung der Übernahme eines Amtes und zur
Entscheidung über das Nachrücken des/ der Listennachfolgers*in gemäß Art. 48 Abs.
3 i.V.m. Art. 19 Abs. 3 des Gemeinde- und Landkreiswahlgesetzes (GLKrWG) findet
statt

am Dienstag, 14.04.2020 um 14:00 Uhr 

in der Gemeinde Hohenbrunn, 

Trau- und Besprechungszimmer,

Pfarrer-Wenk-Platz 1, 85662 Hohenbrunn.

Der Wahlausschuss verhandelt, berät und entscheidet in öffentlicher Sitzung, soweit
nicht Rücksichten auf das Wohl der Allgemeinheit oder auf berechtigte Ansprüche
Einzelner entgegenstehen (Art. 17 Abs. 2 GLKRWG). In diesen Fällen berät und
entscheidet er in nichtöffentlicher Sitzung über den Ausschluss der Öffentlichkeit.
Beschlüsse, die in nichtöffentlicher Sitzung gefasst wurden, werden der Öffentlichkeit
bekannt gegeben, sobald die Gründe für die Genehmigung weggefallen sind. Sollte
eine weitere Sitzung notwendig werden, wird Ort und Zeitpunkt rechtzeitig bekannt
gemacht.

Mack

Wahlleiterin

An die Amtstafel

angeheftet am: 06.04.2020

abgenommen am: 15.04.2020

Bekanntmachung


